
 
 
 
   E i n l a d u n g  zur a.o. Gemeindeversammlung vom 
      Dienstag, 5. Mai 2026, 19.30 Uhr 
      in die Mehrzweckhalle Altikon 
 
 
 
 
 
TRAKTANDEN 
 
 

 
1. Wahl von 2 Stimmenzählern 
 
2. Revision Ortsplanung Altikon (kommunale Richt- und Nutzungsplanung) - 

Genehmigung 
 
3. Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
 
4. Mitteilungen Politische Gemeinde 

 
 
Voranschläge, Anträge mit Weisungen, Akten und Stimmregister liegen ab Freitag, 
10. April 2026, während der ordentlichen Bürozeit, in der Gemeindeverwaltung 
Altikon zur Einsicht auf. Der Beleuchtende Bericht wird ebenfalls ab 10. April 2026 
auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet (www.altikon.ch). 
 
Stimmberechtigt sind alle in der Politischen Gemeinde Altikon niedergelassenen 
Schweizerbürgerinnen und -bürger, die das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt 
haben. Vorbehalten bleibt der Ausschluss vom Stimmrecht. 
 
Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes können bis zehn Arbeitstage vor der 
Versammlung schriftlich an die Gemeindevorsteherschaft eingereicht werden. 
 
 
 
Altikon, 1. April 2026   Gemeinderat Altikon 
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